
Gesetzliche Grundlage ist das Landesnaturschutz-
gesetz Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen 
Fassung, und hier vor allem die §§ 25 (3) und 34 
(6). Für die Knickpflege ist u. a. der Knickerlass vom 
21. 09. 2007 bedeutsam.



Hier ist Vorsicht angeraten. Die Baumschutz- 
satzung der Stadt schützt Laubbäume mit 
mehr als 80 cm Stammumfang, gemessen  
in 1 m Höhe und Nadelbäume mit mehr als  
100 cm. Grundsätzlich gehören große Bäume 
in einem Abstand von 40 – 50 m als sogenann-
te „Übeltäter“ in einen Knick. Bei zu vielen 
Großbäumen ist der Knick jedoch eine Baum-
reihe, die den Bewuchs darunter beschattet 
– der Knick wird dadurch lückig und entwertet. 
Andererseits stehen in Knicks mitunter Bäume 
und Sträucher, wie alte Nutz- und Wildäpfel, 
Stechpalme (Ilex aquifolium) und andere, die 
vom Schnitt ausgenommen werden sollten. 
Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die 
Stadt Flensburg (Telefon: 0461 - 85 21 91). 




